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 Veröffentlicht am 05.04.1995

Norm

ZPO §502 HIII1

Rechtssatz

Der Frage, ob der Antragstellerin im Aufteilungsverfahren zur Aufbringung der Ausgleichszahlung bzw zur Aufbringung

der Hälfte des noch o8enen Kredites die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit zumutbar ist, kommt keine über den

Einzelfall hinausgehende Bedeutung zu.

Entscheidungstexte

7 Ob 1506/95
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